
Vorlagefrage 

Es wird eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu der 
Frage eingeholt, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraus
setzungen die Anwendung einer nationalen Rechtsvorschrift 
über ein Vereinsverbot wegen Verstoßes gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung in den durch die Richtlinie 
89/552/EWG ( 1 ) des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koor
dinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
über die Ausübung der Fernsehtätigkeit in der Fassung der Än
derungsrichtlinie 97/36/EG ( 2 ) vom 30. Juni 1997 koordinierten 
Bereich fällt und daher gemäß Art. 2a der Richtlinie aus
geschlossen ist? 

( 1 ) Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koor
dinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit; ABl. L 298, 
S. 23. 

( 2 ) Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates 
zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit; ABl. L 
202, S. 60. 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungs- 
gerichts (Deutschland) eingereicht am 19. Mai 2010 — 

ROJ TV A/S gegen Bundesrepublik Deutschland 

(Rechtssache C-245/10) 

(2010/C 234/33) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesverwaltungsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: ROJ TV A/S 

Beklagte: Bundesrepublik Deutschland 

Vorlagefrage 

Es wird eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu der 
Frage eingeholt, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraus
setzungen die Anwendung einer nationalen Rechtsvorschrift 
über ein Vereinsverbot wegen Verstoßes gegen den Gedanken 
der Völkerverständigung in den durch die Richtlinie 
89/552/EWG ( 1 ) des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koor
dinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
über die Ausübung der Fernsehtätigkeit in der Fassung der Än

derungsrichtlinie 97/36/EG ( 2 ) vom 30. Juni 1997 koordinierten 
Bereich fällt und daher gemäß Art. 2a der Richtlinie aus
geschlossen ist? 

( 1 ) Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koor
dinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit; ABl. L 298, 
S. 23. 

( 2 ) Richtlinie 97/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Juni 1997 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates 
zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit; ABl. 
L 202, S. 60. 

Vorabentscheidungsersuchen des Finanzgerichts Düsseldorf 
(Deutschland) eingereicht am 20. Mai 2010 — 
Haltergemeinschaft LBL GbR gegen Hauptzollamt 

Düsseldorf 

(Rechtssache C-250/10) 

(2010/C 234/34) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Finanzgericht Düsseldorf 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Haltergemeinschaft LBL GbR 

Beklagter: Hauptzollamt Düsseldorf 

Vorlagefrage: 

Steht auch — vorbehaltlich der Bejahung der ersten Frage des 
Beschlusses des Bundesfinanzhofs vom 01.12.2009, VII R 9, 
10/09 im bereits beim Gerichtshof der Europäischen Union 
unter dem Aktenzeichen C-79/10 anhängigen Vorabentschei
dungsverfahren — einem Vermieter oder Vercharterer, der 
sein Luftfahrzeug einschließlich des von ihm zustellenden Flug
turbinenkraftstoffs vermietet oder verchartert, die Steuerbefrei
ung nach Art. 14 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2003/96/EG 
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der 
gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von 
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom ( 1 ) zu? 

( 1 ) ABl. L 283, S. 51
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